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 Veröffentlicht am 18.02.1985

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der einen nicht vertretungsbefugten Rechtsanwaltsanwärter mit der Verrichtung einer Verhandlung

in einem Anwaltsprozeß betraut, macht sich auch dann einer Berufsp7ichtenverletzung (§ 42 RL-BA 1977) und der

Beeinträchtigung des Standesansehens schuldig, wenn es sich um den Konzipienten seines Kanzleikollegen handelt.
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